
 
 

 

Beschlussvorlage Nr.: 253/2025 Datum: 08.12.2025 

Beratungsart: ☒ öffentlich ☐ nicht öffentlich 

 

Beratungsfolge 

Nr. Stadtvertretung / Fachausschuss  Sitzungstag 

1  Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur  

2  Bildungsausschuss   

3  Ausschuss für Umwelt und Verkehr  

4  Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen  

5  Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit 

und Digitalisierung 

 

6  Hauptausschuss  

7  X Stadtvertretung 11.12.2025 

 
 

 nachrichtlich:  

 
 

Schluss- und Mitzeichnungen 

gez. Th. Haß gez. Hansen gez. Conrad gez. Bickel 

Bürgermeister Büroleiterin Amtsleitung Sachbearbeitung 

 
1. TOP: Sanierung der Laufbahn bzw. des Sportstadions am Aubrook über das 

Bundesförderprogramm: „Sanierung kommunaler Sportstätten“ 

 

Anlagen:  Gutachten vom 07.11.2018 

                  Kostenberechnung vom 20.01.2022 

                  Angepasste Kostenberechnung vom 02.12.2025 

                  Gesamtfinanzierungsplan 

 

 

2. Sachverhalt und Problemdarstellung: 

 

Gemäß Beschluss des Ausschusses Soziales Sport und Kultur vom 24.11.2025, soll ein 

Förderantrag für die Sanierung der Leichtathletikanlage Aubrookstadion einschl. der Erneuerung 

der Tribünen bei dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ gestellt 

werden. Hierzu wurden das bereits in 2018 erstellte Gutachten sowie die Kostenberechnung aus 

dem Jahr 2022 durch das Ing. Büro Siller noch einmal herangezogen und entsprechend den 

heutigen Planvorstellungen erweitert. 

In dem Gutachten wird eine grundhafte Sanierung empfohlen, da die bislang durchgeführten 

Unterhaltungsmaßnahmen keine heterogene Kunststoffdeckschicht aufweisen. Ebenfalls deuten 
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die starken Rissbildungen auf einen mangelhaften tragfähigen Untergrund sowie eine fehlende 

Entwässerung hin, die eine grundhafte Sanierung erfordern. 

Seitens der Selbstverwaltung wurde seinerzeit jedoch entschieden, dass die Anlage zunächst nur 

mit den erforderlichen Unterhaltungsarbeiten ausgebessert werden soll. So wurde in 2025 die 

Laufbahn (innere Bahn) tiefengereinigt und mit kleineren Unterhaltungsarbeiten in Höhe von rund 

41.000 € repariert, um die Nutzung weiterhin zu gewährleisten. 

Mit dem nunmehr aufgerufenen Förderprogramm könnte eine Vollsanierung einschl. Erneuerung 

der Tribünen erfolgen. 

 

3. Lösungsvorschlag: 

 

Aufgrund der Situation, dass bereits erhebliche Vorplanungen vorliegen, könnte eine zügige 

Umsetzung seitens der Verwaltung erfolgen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, eine 

Vollsanierung der Anlage in 2026 im sog. Interessenbekundungsverfahren bei dem Fördergeber 

des Bundes zu beantragen. Grundlage für die geplante Vollsanierung sind zunächst die bereits 

vorliegenden Untersuchungen und die in 2022 erstellte Kostenberechnung. Eine Beauftragung 

eines Ing. Büros für die Leistungsphasen 2- 9 soll erst nach einer in Aussicht gestellten Förderung 

erfolgen. 

Das Förderprogramm: „Sanierung kommunaler Sportstätten“ ist in 2 Phasen unterteilt.  

 

1. Phase: Einreichen der Projektskizze über das Bundesportal Easy online bis zum 15.01.2026 

(Interessenbekundungsverfahren) Hierzu bedarf es der erforderlichen Beschlüsse sowie 

einer gesicherten Finanzierung (gem. Gesamtfinanzierungsplan) 

 

2. Phase: die zu fördernden Kommunen werden aufgerufen (voraussichtlich Ende Februar 2026) 

das Antragsverfahren zu dem o.g. Förderprogramm einzuleiten.  

 
Sollte nach der 2. Phase die Förderung bewilligt werden, könnten die Ausschreibungen in 

2026 und die bauliche Umsetzung in 2027 erfolgen. 

 

 

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

 

Die Kostenberechnung durch das Ing. Büro Siller wurde durch die Verwaltung angepasst und 

durch mögliche Investitionsmaßnahmen wie automatische Beregnungsanlage für den Sportplatz 

sowie grundlegende Erneuerung der Tribüne in Barrierefreier Ausführung hat eine 

Gesamtinvestition von 1.534.198,58 € ergeben. Bei einer Förderquote von 75 % wäre das ein 

Eigenanteil von 383.549,65 € (Siehe Anlage Gesamtfinanzierungsplan und Anlage 

Kostenberechnung ) 

 

 

5. Beschlussempfehlung: 

 

 
Beschluss der Stadtvertretung  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

Die Stadtvertretung beauftragt die Verwaltung, sich für die Sanierungsmaßnahmen an der 
Laufbahn Aubrook am Interessenbekundungsverfahren zum Förderprogramm „Sanierung 
kommunaler Sportstätten“ zu beteiligen.   

Die geplanten Ein- und Auszahlungen sollen im Haushalt 2026 ff entsprechend dem 
Gesamtfinanzierungsplan bereitgestellt werden. 

 

 

 

Abstimmung 

Dafür Dagegen Enthaltungen Kenntnisnahme Vertagung Keine Abstimmung 

 
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
- Ende der Beschlussempfehlung  - 

 



Darstellung der geplanten Gesamtfinanzierung ( Sanierung Leichtathletikanlage Aubrookstadion )

42410 26001

Finanzierungsplan 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Leistungsphasen
LP 0 LP 1 - 7 LP 8 LP 8-9

Mittel unbeteiligter Dritter ( 

z.b. Spenden )
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bundesmittel Zuwendung 1.150.648,94 € 0,00 € 225.000,00 € 690.000,00 € 225.000,00 € 10.648,94 € 0,00 € 0,00 €

Bemessungsgrundlage  der  

Zuwendung [ % ]
75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ] 75  [% ]

zzgl.Mittel beteiligter Dritter 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eigenmittel  der Kommune 383.549,65 € 0,00 € 75.000,00 € 230.000,00 € 75.000,00 € 3.549,65 € 0,00 € 0,00 €

Summe:
1.534.198,58 € 0,00 € 300.000,00 € 920.000,00 € 300.000,00 € 14.198,58 € 0,00 € 0,00 €

erarbeitet: Dipl. Ing. Georg Bickel

stand: 04.12.2025



Bauvorhaben

Sanierung Leichtathletikanalge 

Aubrookstadion

Bauherr: Stadt Schwentinental der Bürgermeister

Architekt Vorplanung LP 0  Ing. Büro Siller

Fachplanung:

DIN 276 Kostengruppen im Hochbau Gesamtkosten: gem. Siller

angepasst und 

erweitert

Nr.

Netto Brutto Brutto

100 Grundstück 0,00 0,00 0,00

200 Herrichten und Erschließen 91.975,00 109.450,25 125.867,79

300  Bauwerk - Baukonstruktionen 75.000,00 0,00 89.250,00

3- reihige Tribünen Barrierefrei 75.000,00

400  Bauwerk - Technische Anlagen 85.000,00 0,00 101.150,00

e installationen in der Aussenanlage 20.000,00

Beregnungsanlage Sportplatz 65.000,00

500  Außenanlagen 748.475,00 890.685,25 1.024.288,04

600  Ausstattung und Kunstwerke 0,00 0,00 0,00

700  Baunebenkosten 141.500,00 168.385,00 193.642,75

Summe Netto: 1.141.950,00 €

Summe Bauwerkskosten  Brutto: 1.168.520,50 €

Summe angepasst und erweitert: 1.534.198,58 €

aufgestellt Dipl. Ing. Georg Bickel 03.12.2025

Kostenberechnung erste Ebene aus Kostenberechnung durch Ing. Büro Siller 
vom 18.01.2022 zzgl. 15% Preissteigerung sowie Kosten für 
Erweiterungsmaßnahme Beregnungsanlage, Installationen in der Aussenanlage 


















































































































